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B. Verordnungen, Verfügungen und 
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223 Bekanntmachung gemäß § 3 a des 

Gesetzes über die Feststellung der 

UVP-Pflicht 
 

 
Bezirksregierung 

25.04.01.01-01/05-Deckblatt 11 

 

Düsseldorf, den 21. Juli 2015 

 

 

Planänderungsverfahren zur Planfeststellung für 

den Neubau der Bundesautobahn A 44 zwischen 

Ratingen (Autobahnkreuz - AK Ratingen Ost 

A3/A44) und Velbert (B227) von Bau-km 14+513 

bis Bau-km 23+708 –Nebenwegekonzept im Rah-

men der Ausführungsplanung zur erforderlichen 

Erschließung von Flächen außerhalb des Trassenbe-

reiches der A 44 Teil-Ost. 

 

Der Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-

Westfalen hat mit Schreiben vom 27.03.2015 und 

einem ergänzenden Schreiben vom 13.05.2015 

beantragt, für die Aufstellung eines Nebenwege-

konzeptes zur erforderlichen Erschließung von  Flä- 

 

 

 

chen außerhalb des Trassenbereiches der A 44 Teil-

Ost, eine Vorprüfung des Einzelfalls gemäß  §§ 3 e, 

3 c UVPG durchzuführen und festzustellen, dass für 

die Planänderung eine Verpflichtung zur Durchfüh-

rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 

nicht besteht. Die Planänderung bezieht sich auf das 

ursprüngliche Planfeststellungsverfahren für den 

Neubau der Bundesautobahn A44 zwischen Ratin-

gen (Autobahnkreuz - AK Ratingen Ost A3/A44) 

und Velbert (B227) von Bau-km 14+513 bis Bau-

km 23+708 (Planfeststellungsbeschluss vom 

21.02.2007, Az.: 1.13.14.05 / A 44). 

 

Danach umfasst der vg. Planfeststellungsbeschluss 

auch die Entscheidung über die Zulässigkeit der 

notwendigen Folgemaßnahmen an anderen Anla-

gen. Unter anderem stellen folgende Maßnahmen 

notwendige Folgemaßnahmen dar: 

 

• die Neuregelung des vorhandenen Wirt-

schaftswegenetzes   

• die Neugestaltung von Grundstücks-

zufahrten. 

 

Dabei dürfen die Folgemaßnahmen „über An-

schluss und Anpassung“ nicht wesentlich hinausge-

hen. Eine Umgestaltung dieser Anlagen, die für den 

Ausgleich komplexer, teilweise divergierender 

Interessen ein eigenes Plankonzept voraussetzt, 

muss dagegen dem dafür zuständigen Hoheitsträger 

überlassen werden. Die erforderlichen Wirtschafts- 

und Nebenwege sind in den Planunterlagen         der  
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Planfeststellung graphisch nicht dargestellt. Um 

Nachteile durch Umwege für Betroffene gering zu 

halten sowie die Erschließung von Grundstücken 

dauerhaft sicherzustellen, bedarf es einer nachträg-

lichen Planänderung. 

 

Im Zuge der Baumaßnahme zur A 44 ist die Neu-

ordnung der bestehenden landwirtschaftlichen 

Wegeverbindungen sowie die notwendige Ergän-

zung von Anbindungen an das öffentliche Wege-

netz vorgesehen. Der Vorhabensträger hat zur Er-

schließung von Flächen außerhalb des Trassenbe-

reiches der A 44 Teil – Ost (Stadtgebiet Heiligen-

haus) ein Nebenwegekonzept erstellt. Der Plan 

enthält eine Beschreibung sowie eine graphische 

Darstellung des Wegesystems aus Wirtschaftswe-

gen und Nebenwegen (Feldwegen). Die im Rahmen 

der baulichen Umsetzung vorgesehenen Nebenwe-

ge (Feldwege) sollen in einer Regelbreite von 3,00 

bis 3,50 m so hergerichtet werden, dass diese so-

wohl der notwendigen Erschließung von landwirt-

schaftlichen Flächen als auch der Pflege und Unter-

haltung der Autobahnböschungen sowie der Aus-

gleichsflächen dienen. Der Wegeaufbau soll ortsüb-

lich aus wassergebundenem gebrochenem Natur-

stein hergestellt werden. Die bauliche Umsetzung 

der Nebenwege erfolgt ausschließlich auf Flächen 

im Eigentum der Bundesstraßenverwaltung. 

 

Gemäß § 3 e Abs. 1 Nr. 2 UVPG ist bei der Ände-

rung eines UVP-pflichtigen Vorhabens eine Vor-

prüfung des Einzelfalls nach § 3 c UVPG durchzu-

führen. 

 

Im Rahmen dieser Vorprüfung wurde festgestellt, 

dass für die beantragte Planänderung (Nebenwege-

konzept Teil – Ost -Deckblatt 11) keine Verpflich-

tung zur Durchführung einer Umweltverträglich-

keitsprüfung besteht. Die beantragte Änderung des 

Vorhabens hat nach Einschätzung der Bezirksregie-

rung Düsseldorf aufgrund überschlägiger Prüfung 

unter Berücksichtigung der in der Anlage 2 UVPG 

aufgeführten Kriterien keine erheblichen nachteili-

gen Umweltauswirkungen, die nach § 12 UVPG zu 

berücksichtigen wären. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung 

gemäß § 3 a Satz 3 UVPG nicht selbständig an-

fechtbar ist. 

 

Die Bekanntmachung erfolgt gemäß § 3 a UVPG. 

 

 

Im Auftrag  

 

gez. Kois 

 
Abl. Bez. Ddf. 2015 S. 301 

 
 

 

224 Feststellung zur UVP-Pflicht Rück-

bau Brunnengalerie Wasserwerk Be-

eckerwerth am Rheindeich in Duis-

burg 
 

Bezirksregierung 

54.04.01.20 DU/Gelsenwasser NGW 

 

Düsseldorf, den 21. Juli 2014 

 

 

Bekanntmachung nach § 3 a des Gesetzes über 

die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

 

 Feststellung zur UVP-Pflicht zur Durchführung 

des Rückbaus der Brunnengalerie des Wasser-

werkes Beeckerwerth am Rheindeich in Duis-

burg durch die Gelsenwasser AG Willy-Brandt-

Allee 26 in 45891 Gelsenkirchen 

 

Die Gelsenwasser AG hat mit Schreiben vom 

12.02.2015 Unterlagen für eine wasserrechtliche 

Genehmigung gemäß § 68 WHG eingereicht. Nach 

den vorliegenden Unterlagen beabsichtigt die 

Gelsenwasser AG Duisburg in den Deichschutzzo-

nen I – III entlang des Deiches zwischen den Stadt-

teilen Duisburg Laar und Duisburg Beeckerwerth 

die dauerhafte Stilllegung von Wassergewinnungs-

anlagen zwischen Rheinkilometer 781,75 und 

783,55 rechtes Ufer durch Rückbau. 

 

Das beantragte Vorhaben ist nicht in Anlage 1 des 

UVPG und nicht in den Anlagen zum UVPG NRW 

aufgeführt. Die Anwendung eines Plangenehmi-

gungsverfahrens ist anstelle eines Planfeststel-

lungsverfahrens somit durchführbar. 

 

Gemäß § 3 a Satz 1 UVPG stelle ich fest, dass für 

das beantragte Vorhaben eine Verpflichtung zur 

Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

nicht besteht.  

 

Die Festlegung ist gem. § 3 a UVPG nicht selbstän-

dig anfechtbar. 

 

 

Im Auftrag  

 

gez. Haarmann 

 

 
Abl. Bez. Ddf. 2015 S. 302 
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225 Auflösung des Schulverbandes in 

Kaarst für die Martinus-Schule, För-

derschule mit dem Förderschwer-

punkt Lernen vom 01.08.1971 in der 

Fassung der 6. Änderung vom 

14.03.2012  

 
Bezirksregierung 

48.02.12.02.13 

 

Düsseldorf, den 22. Juli 2015 

 

 

Die Stadt Kaarst hat am 01.08.1971 mit der Stadt 

Korschenbroich eine Satzung zur Bildung eines 

Schulverbands in Kaarst für die Martinusschule, 

Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen 

abgeschlossen. Mit Schreiben des Verbandsvorste-

hers vom 29.05.2015 wird die Genehmigung der 

Auflösung des Zweckverbands beantragt.  

 

Gemäß § 20 Abs. 4 Satz 2 in Verbindung mit § 10 

Abs. 1 des Gesetzes über Kommunale Gemein-

schaftsarbeit NRW (GkG) ist die Auflösung des 

Zweckverbands durch die Aufsichtsbehörde zu 

genehmigen.  

 

Gemäß § 29 Abs. 1 GkG in Verbindung mit § 78 

Abs. 8 Schulgesetz für das Land Nordrhein-

Westfalen (SchulG NRW) nimmt die Befugnisse 

der Aufsichtsbehörde die Schulaufsichtsbehörde im 

Einvernehmen mit der Kommunalaufsichtsbehörde 

wahr. Der Landrat für den Rhein-Kreis Neuss hat 

mit Schreiben vom 10.06.2015 sein Einvernehmen 

zur Auflösung des Zweckverbands erklärt. 

 

Gemäß § 20 Abs. 4 Satz 2 und § 10 Abs. 1 GkG in 

Verbindung mit § 78 Abs. 8 SchulG NRW geneh-

mige ich hiermit rückwirkend den Beschluss des 

Schulverbands in Kaarst für die Martinusschule 

vom 24.04.2015 über die Auflösung des Schulver-

bands der zwischen der Stadt Kaarst und der Stadt 

Korschenbroich zum 31.12.2013. 

 

Im Auftrag 

 

Wenzel 

 

 

 

Satzung 

 

des Schulverbandes in Kaarst für die Martinus- 

 

schule, Förderschule mit dem Förderschwer- 

 

punkt Lernen vom 01.08.1971 in der Fassung 

 

der 6. Änderung vom 14. März 2012 

 

 

Die Schulverbandsversammlung des Schulverban-

des in Kaarst für die Martinusschule, Förderschule 

mit dem Förderschwerpunkt Lernen hat aufgrund 

des § 9 des Gesetzes über kommunale Gemein-

schaftsarbeit in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 01.10.79 (GV NW S. 202) in Verbindung mit 

§ 78 des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-

Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 15.02.05 (GV NW S. 223) in ihrer Sitzung am 

14.03.12 folgende 6. Änderungssatzung zur Sat-

zung des Schulverbandes in Kaarst für die Marti-

nusschule, Förderschule mit dem Förderschwer-

punkt Lernen vom 01.08.71 beschlossen: 

 

 

 

 

 

 

Artikel I 

 

§ 1 

 

Verbandsmitglieder 

 

Die Gemeinden Kaarst und Korschenbroich bilden 

nach § 78 Abs. 8 Schulgesetz NW einen Schulver-

band. 

 

§ 2 

 

Rechtsform 

 

Der Schulverband ist eine Körperschaft des öffent-

lichen Rechts. Er verwaltet sich selbst im Rahmen 

der Gesetze unter eigener Verantwortung durch 

seine Organe. 

 

 

§ 3 

 

Aufgaben 

 

Der Schulverband ist Träger der Martinusschule, 

Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen 

für die Verbandsmitglieder. 

 

 

§ 4 

 

Name, Sitz und Dienstsiegel 

 

(1) Der Schulverband führt den Namen 

„Schulverband in Kaarst für die Martinus-

schule, Förderschule mit dem Förder-

schwerpunkt Lernen“ mit dem Sitz in 

Kaarst. 

 

(2) Der Schulverband führt ein Dienstsiegel 

gemäß Muster 5 der Anlage zur Verord-

nung über die Führung  des Landeswap-

pens in der zur Zeit gültigen Fassung. Die-
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ses enthält die Inschrift „Schulverband in 

Kaarst für die Martinusschule, Förderschu-

le mit dem Förderschwerpunkt Lernen“ 

und das Landeswappen. 

 

 

§ 5 

 

Standort, Name und Dienstsiegel der Schule 

 

(1) Die Schulverbandsversammlung bestimmt 

den Standort der Förderschule; diese ist 

z.Zt. die Martinusschule in Kaarst, Ha-

lestraße. 

 

(2) Die Förderschule mit dem Förderschwer-

punkt Lernen des Schulverbandes Kaarst-

Korschenbroich erhält den Namen „Marti-

nusschule“. 

 

(3) Die Schule führt ein Dienstsiegel gemäß 

Muster 5 der Anlage zur Verordnung über 

die Fassung des Landeswappens in der 

z.Zt. gültigen Fassung. 

 

Dieses enthält die Inschrift  „Martinus-

schule, Förderschule mit dem Förder-

schwerpunkt Lernen des Schulverbandes 

in Kaarst, 41564 Kaarst, Halestraße“ und 

das Landeswappen. 

 

 

§ 6 

 

Organe 

 

Organe des Schulverbandes sind die Schulver-

bandsversammlung und der Schulverbandsvorste-

her. 

 

§ 7 

 

Mitglieder 

 

(1) Die Sitze in der Schulverbandsversamm-

lung berechnen sich nach den Einwohner-

zahlen der Mitgliedsgemeinden. 

Jede Mitgliedsgemeinde erhält pro ange-

fangene 5.000 Einwohner einen Sitz. Diese 

Zahlen werden zu Anfang jeder neuen 

Wahlperiode der Vertreterkörperschaften 

neu berechnet. Stichtag für die Berechnung 

ist der 30. Juni des Vorjahres. 

 

(2) Für jedes Mitglied der Schulverbandsver-

sammlung ist für den Fall seiner Verhinde-

rung ein Stellvertreter zu wählen. 

 

(3) Die Vertretungskörperschaft jedes Ver-

bandsmitgliedes wählt für ihre Wahlzeit 

und aus ihrer Mitte oder aus den Dienst-

kräften des Verbandsmitgliedes die auf 

dieses entfallenden Mitglieder und stell-

vertretenden Mitglieder der Schulver-

bandsversammlung; sind mehrere Vertreter 

zu wählen, so gelten dafür die Grundsätze 

der Verhältniswahl. Die Mitglieder und die 

stellvertretenden Mitglieder der Schulver-

bandsversammlung üben ihr Amt nach Ab-

lauf der Zeit, für die sie bestellt sind, bis 

zum Amtsantritt der neubestellten Mitglie-

der weiter aus. Die Mitgliedschaft in der 

Schulverbandsversammlung erlischt, wenn 

die Voraussetzungen der Wahl der Mit-

glieder wegfallen. 

 

(4) Scheidet ein Mitglied oder ein Stellvertre-

ter vor Ablauf der Wahlzeit aus, so ist für 

die restliche Wahlzeit ein neues Mitglied 

(stellvertretendes Mitglied) der Schulver-

bandsversammlung zu wählen. War der 

Ausscheidende im Wege der Verhältnis-

wahl gewählt, so bestimmt die Gruppe, die 

ihn zur Wahl vorgeschlagen hatte, den 

Nachfolger. 

 

(5) Für die Dauer ihrer Wahl wählt die Schul-

verbandsversammlung in der ersten Sit-

zung aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden 

und einen Stellvertreter. 

 

(6) Die Mitglieder der Schulverbandsver-

sammlung sind ehrenamtlich tätig und ha-

ben Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen 

und des entgangenen Arbeitsverdienstes 

nach § 17 Abs. 1 GkG. 

 

 

§ 8 

 

Zuständigkeit der Schulverbandsversammlung 
 

(1) Die Schulverbandsversammlung beschließt 

über folgende Angelegenheiten des 

 Schulverbandes: 

 

a) die Bestellung des Schulleiters 

nach § 61 Absatz 4 des Schulge-

setzes 

 

b) die Haushaltssatzung mit Haus-

haltsplan, 

 

c) die Abnahme der Jahresrechnung 

und die Entlastung, 

 

d) den Erwerb und die Veräußerung 

von Vermögenswerten, soweit es 

sich nicht um Geschäfte der lau-

fenden Verwaltung handelt, 

 

e) die Aufnahme von Darlehen und 

die Bestellung von Sicherheiten 

für andere sowie solche Rechtsge-
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schäfte, die den vorgenannten 

gleichkommen, soweit es sich 

nicht um Geschäfte der laufenden 

Verwaltung handelt, 

 

f) die Änderung der Satzung, 

 

g) die Auflösung des Schulverban-

des. 

 

(2) Die Schulverbandsversammlung entschei-

det ferner über sonstige Angelegenheiten 

des Schulverbandes, soweit es sich nicht 

um Geschäfte der laufenden Verwaltung 

handelt oder die Schulverbandsversamm-

lung nicht die Entscheidung über bestimm-

te Angelegenheiten dem Schulverbands-

vorsteher überträgt. 

 

 

 

§ 9 

 

Beschlussfähigkeit, Abstimmung 

 

(1) Jedes Mitglied der Schulverbandsver-

sammlung hat eine Stimme. Die Schulver-

bandsversammlung ist beschlussfähig, 

wenn ordnungsgemäß geladen wurde und 

mehr als die Hälfte der satzungsmäßigen 

Stimmen vertreten ist. Beschlüsse der 

Schulverbandsversammlung werden mit 

Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmen-

gleichheit ist ein Antrag abgelehnt. 

 

(2) Beschlüsse über die Änderung der Sat-

zung, insbesondere über den Beitritt und 

das Ausscheiden von Verbandsmitgliedern 

sowie die Auflösung des Schulverbandes 

bedürfen der Zustimmung einer Mehrheit 

von zwei Dritteln der Mitglieder der 

Schulverbandsversammlung. Beschlüsse 

zur Änderung der Aufgaben des Schulver-

bandes müssen einstimmig gefasst werden. 

 

(3) Der Beschluss über die Auflösung des 

Schulverbandes bedarf außerdem der Zu-

stimmung einer Mehrheit von zwei Drit-

teln der Verbandsmitglieder. 

 

(4) Für Abstimmungen und Wahlen gilt im 

übrigen § 50 Gemeindeordnung NW ent-

sprechend. 

 

 

§ 10 

 

Einberufungen, Sitzungen der Schulverbands-

versammlung 

 

(1) Zu ihrer ersten Sitzung nach Bildung des 

Zweckverbandes wird die Schulverbands-

versammlung durch die Aufsichtbehörde 

einberufen. In dieser ersten Sitzung wählt 

die Schulverbandsversammlung den Vor-

sitzenden und einen Stellvertreter. 

 

(2) Der Vorsitzende leitet die Schulverbands-

versammlung und beruft sie jeweils 

schriftlich unter Mitteilung der Tagesord-

nung ein. Zwischen dem Zugang der La-

dung und dem Sitzungstag muss mindes-

tens eine Woche liegen. In dringenden Fäl-

len kann der Vorsitzende die Ladungsfrist 

abkürzen, jedoch muss die Ladung spätes-

tens am Tag vor der Sitzung zugehen; hie-

rauf ist in der Ladung ausdrücklich hinzu-

weisen. 

 

Die Schulverbandsversammlung ist min-

destens einmal im Haushaltsjahr einzube-

rufen. Sie ist unverzüglich einzuberufen, 

wenn ein Viertel der Mitglieder der Ver-

bandsversammlung die Einberufung unter 

Angabe der Verhandlungsgegenstände ver-

langen. Der Vorsitzende setzt die Tages-

ordnung nach Benehmen mit dem Schul-

verbandsvorsteher fest. 

 

(3) Die Sitzungen der Schulverbandsversamm-

lung sind öffentlich. § 48 Abs. 2 der Ge-

meindeordnung NW ist entsprechend an-

zuwenden. 

 

(4) Der Bürgermeister der Verbandsgemein-

den oder deren allgemeine Vertreter (§ 68 

Gemeindeordnung NW) sind berechtigt, an 

den Sitzungen der Schulverbandsversamm-

lung beratend teilzunehmen. 

 

 

 

§ 11 

 

Schulverbandsvorsteher 

 

(1) Die Schulverbandsversammlung wählt aus 

den Bürgermeistern der verbandsangehöri-

gen Gemeinden den Schulverbandsvorste-

her und einen Stellvertreter für die Dauer 

ihrer Wahlperiode. Auf die Wahl      findet 

§ 50 Abs. 2 der Gemeindeordnung NW 

entsprechende Anwendung. Der Schulver-

bandsvorsteher und sein Stellvertreter dür-

fen der Schulverbandsversammlung nicht 

angehören. Sie sind ehrenamtlich tätig und 

haben nach § 17 Abs. 1 GkG Anspruch auf 

Ersatz ihrer Auslagen. 

 

(2) Soweit für die Angelegenheiten des Schul-

verbandes nicht die Schulverbands-

versammlung zuständig ist, werden sie 

durch den Schulverbandsvorsteher verwal-

tet. Er hat die Beschlüsse der Schulver-
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bandsversammlung vorzubereiten und aus-

zuführen. 

 

(3) Der Schulverbandsvorsteher kann sich zur 

Durchführung seiner Aufgaben der Kas-

sengeschäfte des Schulverbandes der Ver-

waltung einer Gemeinde bedienen. 

 

(4) Der Schulverbandsvorsteher vertritt den 

Schulverband gerichtlich und außergericht-

lich. Erklärungen, durch die der Schulver-

band verpflichtet werden soll, bedürfen der 

Schriftform. Sie werden vom Schulver-

bandsvorsteher oder seinem Stellvertreter 

unterzeichnet. 

 

 

§ 12 

 

Deckung des Finanzbedarfs 

 

(1) Der Schulverbandsvorsteher hat alljährlich 

eine Haushaltssatzung nach den für die 

Gemeinden geltenden Vorschriften aufzu-

stellen und spätestens einen Monat vor 

Beginn des Rechnungsjahres der Schul-

verbandsversammlung vorzulegen. 

 

(2) Der Schulverband erhebt von seinen Ver-

bandsmitgliedern eine Verbandsumlage, 

soweit seine sonstigen Einnahmen zur De-

ckung des Finanzbedarfs nicht ausreichen. 

Diese Verbandsumlage bemisst sich für 

das einzelne Verbandsmitglied nach der 

Zahl seiner Schüler. 

 

(3) Für die Verteilung nach Absatz 2 wird die 

Zahl der Schüler zugrundegelegt, die am 

15. Oktober des Vorjahres die Schule be-

sucht haben 

 

 

§ 12 a 

 

Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausga-

ben 

 

Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind nur 

zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die De-

ckung gewährleistet ist. Über die Leistungen ent-

scheidet der Verbandsvorsteher, soweit sie 10.000 € 

nicht überschreiten. Sie sind der Verbandsver-

sammlung mindestens jährlich zur Kenntnis zu 

geben. 

 

 

§ 13 

 

Ausscheiden von Verbandsmitgliedern 

 

Verbandsmitglieder können nach § 9 der Satzung 

aus dem Schulverband ausscheiden. Die Mitglied-

schaft endet nicht vor Ablauf des laufenden Haus-

haltsjahres. 

 

 

§ 14 

 

Öffentliche Bekanntmachungen 

 

(1) Beschlüsse der Schulverbandsversamm-

lung und sonstige Angelegenheiten des 

Schulverbandes, die öffentlich bekanntzu-

machen sind, werden in der Neuß-

Grevenbroicher Zeitung und der Rheini-

schen Post (Ausgabe Mönchengladbach) 

veröffentlicht. 

 

(2) Sind öffentliche Bekanntmachungen in der 

vorstehenden Form infolge höherer Gewalt 

oder sonstiger unabweisbarer Ereignisse 

nicht möglich, erfolgt die Veröffentlichung 

durch Aushang an den Bekanntmachungs-

tafeln vor den Rathäusern, Verwaltungsge-

bäude  Kaarst,  Am Neumarkt  2 , Verwal-

tungsgebäude Büttgen, Rathausplatz 23, 

Verwaltungsgebäude Korschenbroich, Se-

bastianusstraße 1 und im Gebäude der 

Martinusschule Kaarst, Halestraße. 

In diesen Fällen ist die öffentliche Be-

kanntmachung mit Ablauf des Tages voll-

zogen, an dem die Öffentlichkeit davon 

Kenntnis nehmen konnte. 

 

Sofern die Bekanntmachung nicht durch 

Zeitablauf gegenstandslos geworden ist, ist 

sie nachrichtlich in der in Absatz 1 vorge-

schriebenen Form unverzüglich nachzuho-

len. 

 

 

§ 15 

 

Auseinandersetzung 

 

(1) Bei Auflösung des Schulverbandes und im 

 Falle des Ausscheidens eines Mitgliedes 

aus dem Schulverband haben die Ver-

bandsmitglieder eine Vereinbarung über 

die Verteilung des nach Abzug der Ver-

bindlichkeiten verbleibenden Vermögens 

zu treffen. 

 

(2) Kommt diese Vereinbarung nicht binnen 

einer Frist von sechs Monaten nach Auflö-

sung des Schulverbandes zustande, so ist 

das durch Erfüllung der Verbindlichkeiten 

verbleibende Vermögen unter Zugrundele-

gung des Verkehrswertes im Zeitpunkt der 

Auflösung nach Maßgabe durch die Auf-

sichtsbehörde zu verteilen. 

 

(3)   Die hauptamtlich tätigen Beamten und 

Angestellten werden vom Rechtsnachfol-
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ger des  Zweckverbandes übernommen; 

wird der Zweckverband ohne Rechtsnach-

folger aufgelöst, werden die Bediensteten 

von den Verbandsmitgliedern übernom-

men. Die Grundlage der Verteilung ist da-

bei das Verhältnis der Schülerzahlen zuei-

nander wie es sich aus den Haushaltssat-

zungen ergibt, die in den drei Haushalts-

jahren, die dem Auflösungsjahr vorange-

gangenen sind, aufgestellt wurden. 

 

 

§ 16 

 

Anwendung des Kommunalverfassungsrechts 

 

Soweit das Gesetz über kommunale Gemein-

schaftsarbeit, das Schulgesetz NW und diese Sat-

zung nichts anderes bestimmen, gelten die Vor-

schriften der Gemeindeordnung NW sinngemäß. 

 

 

 

 

 

Artikel II 

 

Diese Satzung tritt mit dem Tage nach ihrer Be-

kanntmachung in Kraft. 

 

Kaarst, den 14. März 2012 

 

Der Vorsitzende der Verbandsversammlung 

 

H.-J. Sülzenfuß 

 
Abl. Bez. Ddf. 2015 S. 302 
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